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I 1. CHARAKTERISIERUNG DER ERZEUGNISSE

-' 1 Amin-Alkydharz-Anstri<:~,hstoffe säurehärtend für 
; Möbel sind pigmentierte oder unpigmentie'rte 
~ 2-Kamponenten-Reaktionsanstrichstoffe, die 
·r gegebenenfalls auch Cellulosenitrat enthalten 
·t können. 
;;:. Beide Anstrichstoffkamponenten sind bis zur 
~ Verarbeitung getrennt aufzubewahren. _ 

/ ,12. PRÜFUNG 
! 2.1. Probenahme 
'!:I . 
~ 	nach TGL 14 301/05 

I I::: 

a2.2. Prüfung der Anstrichstoffe 

~ Für die Prüfungen.nach Abschnitt 2.2.1. bis
J 2.2.6. ist die Anstrichstoffkamponente ohne 

I Härterzusatz zu verwenden. 
at 

i!
I::: 	

2.2.1. Bestimmung der Auslaufdauer 
.!i 	nach TGL RGW 1443 mit 4-mn-Düse 

.., j2.2.2. Bestimmung des Festkörpergehaltes. 

~ nach TGL 28 533 mit folgender Abweichung: 
~ Trocknungsbedingungen: 105 oe + 2 K 
at 	 

. 	'i
CI 

2.2.3. Bestimmung des Pigmentgehaltes 
> 
.. 	nach TGL 28 533
I 

:: 	2.2.4. Bestimmung der Iodfarbzahl 

nach TGL 14 303/01 

2.2.5. Bestimmung der Kornfeinheit 
,... mich' TGL 27 294Z 	 /, 
~ 2.2.6.·· Bestimmung des Gehaltes an mecha.nischen 
m Verunreinigungen

i 	nach TGL 29 775/01 
I 
m2.2.7. Bestimmung der Gebrauchsdauer,... 
i 100 g entsprechend der zur Zeit der Lieferung 
A gültigen Verarbeitungsl'ichtlinie des An
! str1chstoffherstellers gemischten Komponenten
::; , 

sind bei 20°C + 1 K zu lagern. Es ist die 

Zeitspanne zu ernatteln, innerhalb der die 

Mischung beim Bewegen eines Glasstabes noch 

keine gelartige Konsistenz aufweist. 


2.2.8. Bestimmung des Viskositätsanstieges 

nach TGL 26 365 mit folgenden Abwei~ungen: 
150 g .:t. 1 1$ An~trichstoffkamponente sind mit 
der in der zur Zeit der Lieferung gültigen 
Verarbeitungsrichtlinie angegebenen Menge 
Härter' 10 4 zu versetzen und mit SH-VerdÜll
ner V 191) auf eine Auslaufdauer von 40 bis 
42 s nach TGL RGW 1443 mit 4-mn-Düse einzu
stellen. Die Mischung ist 8 h in einem ver-
schlossenen 25O-cm3-Schraubglas zu lagern. An
schließend ist erneut die Auslaufdauer zu 

'messen. 	Sie darf höchstens das Doppelte des 
Ausgangswertes betragen. 

2.3. Prüfung der Anstriche 

2.3.1.' Probenvorbereitung 

Der Probenanstrich ist auf ebenen Glasplatten 
bzw. fÜr' die Prüfung der Kälterißbestäadigkeit, 
der Stoßfestigkeit und der Fleckenempfindlich
keit auf 16 mm oder 18 mm dicken Spanplatten, 
die rnit Ahorn- oder Birkenfurnier oder Dekor-
folie Kirschbaum schlicht DH 1 - 01 - 0650 
TGL 35 343/01 - A oder Dekorfolie Teak schlicht 
·DH 1 - 24 - 0641 - TGL 35 343/01 - A be
schichtet sind, herzustellen. Für pigmentierte 
Anstrichstoffe sind für die oben genannten 
Prüfungen Grundierfolien GH-X TGL 35 343/02-A 
zu. verwenden. Die festgelegten Furniere sind 
vor dem Probeanstrich mit Schleifpapier SKS 
der Körnung 10 nach TGL 29-804 vorzubehandeln. 
Der zu prüfende Anstrichstoff ist auf die 
Prüfplatten für die Prüfung der Kälterißbe
ständigkeit im Spritz- oder Gießverfahren, für 
alle übri~en Prüfungen mit einem Filmauf
ziehgerät aufzutragen. 

''TlIe'rsteller zur Zeit der Bestätigung des 
Standards: VEB Lackfabrik Oberlichtenau 

2 Zur 	Zeit der Bestätigung des Standar~s ent
sprach das Filmaufziehgerät des VEB Backwa
renkambinat Dresden, Rationalisierungsbetrieb, 
Produktionsbereich Präzision. den Forderungen 
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Die beschichteten Platten sind vor jeder Prü
fung bei einer Temperatur von 23 oe ~ 1 K und 
60 %~ 5 %relativer Luftfeuchte zu lagern.
Die Prüfschichtdicke ist dem jeweiligen Er
zeugnisstandard zu entnehmen. 

2.3.2. 	 Bestimnung des Trockengrades 


nach TGL 14 301/03 mit folgender Abweichung: 

Prüfbedingungen : 23 oe + 1 K, 

60 %+ 5 %relative Luftfeuchte 


2.:J.3. 	 Bestimnungder Haftfestigkeit nach 
der Gitterschnittmethode 

nach TGL 14 302/05 mit folgender Abweichung: 

Prüfbedingungern, 2~ °C + 1 K, 

60 %+5 %relative Luftf~uchte 

Die ~ hat nach Erreich~n des Trocken

gradi;!S 5. Ul1d b~cl;.s1;ens '48 Stunden nach Auf

trage~d~s AnStrichStoffes zu erfolgen. 

, ,,,,,'\?::<, ' : 

2.3.4. 	 Bestinmung der Pendelhärte 


nach TGL 29 771 mit folgender Abweichung: 

Prüfbedingungen: 23°C + 1 K, 

60 %,+ 5 %relative Luftfeuchte 

Die Prtlfung ist 96 Stunden nach der Beschich

tung durchzuführen. 


2.3.5. 	 ~stimnung der Kälterißbeständigkeit 

nach TGL 23 823/14 

Die Prüfplatten sind nach der Beschichtung 

mindestens 8 Tage zu lagern. Bei Schiedsprü

fungen ist der Kennwert aus dem arithmetischen 

Mittel der Prüfergebnisse von 3 Einzelproben 

Zu bilden. 

2.3.6. 	 Bestimnung der Diamant-Ritzhärte 

nach TGL 23,823/06 

Die Prüfplatten sind nach der Beschichtung 

mindestens 8 Tage zu lagern. Der Kennwert ist 

aus dem arithmetischen'Mittel der Prüfergeb

nisse von) Einzelproben zu bilden. Der ~lit


telwert hat den Qualitätsfestlegungen zu ent

sprechen. Der kleinste Wert darf die Quali 

tätsfestlegungen um 20 %unterschreiten. 


2.3.7. 	 Bestimnung der Fleckenempfindlichk~it 
nach TGL 23 823/18 

Nach der Beschichtung sind die Prüfplatten 

mindestens 8 Tage zu. lagern. Das Prüfergebnis 

ist aus den Werten von 3 Einzelproben zu er

mitteln, wobei 1 Einzelwert eine Intensitäts

stufe unter der Forderung liegen darf. 


2.3.8. 	 Bestimnung der Stoßfestigkeit 

nach TGt 23 823/08 
Die Prüfung hat mindestens 96 Stunden nach der 
Beschichtung der Prüfplatten zu erfolgen. 

2 . .3.9. 	 Bestimnung des Trockendeckvermögens 

nach TGL 24 159, Methode A 

Die Prüfung ist nach Erreichen des Trocken

grades 5 durchzuführen. 


2.3.1,0. 	&stimnutlg des Glanzgrades 

nach betrieblichen Festlegungen mit einem ge

eigneten GlanzmeßgerätJ 


2.) .11. Bestimnung der Liehtechtheit 


nach TGL 16 660/03 

Die PrU:t'ungist 8 Tage nach Auftragen des An

strichstof'tes /tU beginnen. . 


2.3.12. 	Beurteilung der Farbabweichung. 
visuell 	im Vergleich zurFarbvorlage 

2.3.13. Bestimnuilg der Schichtdicke 

nach TGL 29 778 

2.3.14. 	Bestimnung der Verbrennungswärme 

nach TGL 9494 • 

Die Proben sind in Kapseln mit bekannter Ver

brennungswärme, z. B. Kapseln aus Gelatine 

oder Celluloseacetobutyrat oder in zu ver

schließende Polyethylenbeutel einzuwägen. 


3. 	 VERARBEITUNG 

Die für die einzelnen Erzeugnisse vom An

strichstoffhersteller vorgeschriebene Härter

menge ist unter Rühren in den Anstrichstoff 

einzuarbeiten. Die Härterzusatzmengen sind vom 

Anstrichstoffhersteller in den Verarbeitungs

richtlinien anzugeben. 

Durch Verdlinnerzugabe hat die Einstellung der 

Verarbeitungsviskosität je nach dem Auftrags

verfahren zu erfolgen. 

Bei der Verarbeitung sind die zum Zeitpunkt 

der Lieferung gültigen Verarbeitungsricht

linien des Anstrichstoffherstellers einzu

halten. 

4. ALLGEMEINE FORDERUNGEN FtlR GESUND
HEIT8- UND ARBEITSSCHUTZ SOWIE 
BRANDSCHUTZ 

Die Anstrichstoffe dürfen Lösungsmittel der 
Gefährdungsgruppe 11 und 111 nach Arbeits
schutzanordnung (ASAO) 728 enthalten. Die pro
zentualen Anteile der Lösungsmittel nach Ge
fährdungsgruppen sind mit der Kenrl2'eichnung auf 
der Verpackung zu entnehmen. Die Überschrei
tung des MAK-Wertes der Lösungsmittel nach 
TGL 32 610/02 führt zu Gesundheitsschädigun
gen. Die Schadstoffkonzentration der Raumluft 
ist additiv nach TGL 32 610/01 zu ermitteln, 
da die Erzeugnisse mehrere Lösungsmittel ent
halten und beim Trocknungs- und Arbeitsprozeß 
Formaldehyd freigesetzt wird. Bei erforder
lichen Raumluftuntersuchungen sind der unter
suchenden Institution durch den Anstrichstoff
hersteller die im Anstrichstoff enthaltenen 
Lösungsmittel anzugeben. 
Zur Einhaltung der MAK-Werte an den Arbeits
plätzen sind technische Maßnahmen, insbesondere 
Raumbelüftungs- und -entlUftungsanlagen oder 
örtliche Absauganlagen vorzusehen. Kann bei 
speziellen, nur in Ausnahmefällen zu verrich
tenden Tätigkeiten mit örtlich und zeitlich 
stark begrenzter MAK-Wertüberschreitungoder 
in unvorhergesehenen Situationen durch tech
nische Maßnahmen die Einhaltung des MAK-Wertes 
nicht gewährleistet werden, sind geeignete 
Atemschutzgeräte nach Arbeitsschutzanordnung 
(ASAO) 72/1 mit Filter A, Kennfarbe Hellbraun 
nach TGL 21 362/01 zu benutzen. Direkte Kon
takte der Anstrichstoffe mit der Haut sind 
wegen möglicher Hautreizungen bzw. -entzündun
gen zu vermeiden. Beim Umgang mit den Erzeug
nissen ist die Haut durch das Tragen von Kor
perschutzmitteln nach TGL 30 865 mit Schutz
wirkung gegen allgemeine Produktionsverschmut

~ Zeit der Bestätigung des Standards ent
sprach diesen Forderungen z. B. das Glanz
meßgerät GGM 60 des VEB Forschung und Ra.
tionalisierung Magdeburg 



TGL 25 555/01 Seite 3 

zung einschließlich Arbeitsschutzhandschuhen 
nach TGL 6179/03 und Schutzbrillen nach . 
TGL 30 922 zu s~hützen. Die Verwendung von 
Hautschutzsalbe wird empfohlen. 
Falls in Ausnahmefällen eine Reinigung mit dem 
Produkt verschmutzter Hautstellen erforderlich 
wird, darf dafür nur Lösungsmittel der Gefähr
dungsgruppe 111 nach ASAO 728 verwendet werden. 
In ~n Räumen, in denen mit den Erzeugnissen 
umgegangen wird, ist die Aufbewahrung, Zube
reitung und Einnahme von Speisen und Getränken 
sowie das Rauchen, der Umgang mit offenen 
Flammen und heißen Funken verboten. Die Be
hälter sind nach Entnahme des Erzeugnisses 
wieder dicht zu verschließen. Zur Brandbekämp
fung sind Kohlendioxid, Löschschaum oder 
Löschpulver zu verwenden. Einige der Erzeugnis
se enthalten Anteile von Cellulosenitrat. Bei 
einem eventuellen Brand ist zu beachten, daß 
durch die Zersetzung von Cellulosenitrat 
schleirnhautreizende Stickoxide frei werden. 
Die Beseitigung von Anstrichstoffresten, z. B. 
in wasserberieselten Spritzkabinen, hat durgh 
Verseifung mit alkalischen Koagulierrnitteln 
zu erfolgen. Zur Vernichtung der koagulierten 
Anstrichstoffrückstände sind die Hinweise des 
Koagulierrnittelherstellers' zu beachten. 

5. KENNZEICHNUNG 


nach TGL 29 770/02 


6. TRANSPORT 

nach der Transportordnung für gefährliche 

Güter (TOG). 


7. LAGERUNG 

Die Anstrichstoffe sind vor Niederschlägen 
und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, in 
dicht verschlossenen Gebinden bei Temperaturen 
nicht über °C und nicht unter -5 °C aufzu
bewahren, wobei sich die kurzzeitige Einwirkung 
von tieferen Temperaturen nicht nachteilig auf 
die Anstrichstoffquali~ät auswirkt. 

,4 Zur Zeit der Bestätigung des Standards ent
sprach das Erzeugnis Hautschutzsalbe "W" 
des VEB Kombinat Arzneimittelwerke Dresden, 
Betrieb VEB Leipziger Arzneimittelwerke, 
den Forderungen 

5 Zur Zeit der Bestätigung des Standards ent
sprach das Erzeugnis "LacksePa,rt" der Fa. 
H. Daute, Leimfabrikati~n C~ra, den Forde
rungen 

Hinweise 

Ersatz für TGL 25 555/01 Ausg. 1.76 
Änderungen: Bestimnung des Gehaltes an me
chanischen Verunreinigungen, Anstrichträger 
Dekorfolie nach TGL 35 343/01 sowie Grundier
folie nach TGL 343/02 und Beurteilung der 
Farbabweichung aufgenommen; Beurteilung des 
Aussehens und Bestimmung des Naßde~kvermögens 
gestricHen; Bestimmungsmethode für Glanzgrad 
und für Lichtechtheit aufgenommen; Saphir
ritzhärte durch Diamantritzhärte ersetzt; 
redaktionell überarbeitet. 

Im vorliegenden Standard ist auf folgende 

Standards Bezug genommen: 

TGL RGW 1443; TGL 6179/03; TGL 9494; 

TGL 14 301/03 und /05; TGL 14 302/05; 

TGL 14 303/01; TGL 21 362/01; TGL 23 823/06, 

/08, /14 und /18; TGL 24159; TGL 26 365; 

TGL 27 294; TGL 28 533; TGL 770/02; TGL 29 771 ; 

TGL 29 775/01; TGL 29 778; TGL 30865; TGL 30 922; 

TGL 32 610/01 und /02; TGL 35 343/01 und /02; 

TGL 16--660 603; TGL 29-804 


SH-Glanzmattinenj SH-Glanzlacke siehe 
TGL 25 555/02 
SH-Mattine; SH-Mattlacke siehe TGL 555/03 
SR-Lackfarben, SH-Grundfarben siehe 
TGL 25 555/04 
Gesundheits- und Arbeitsschutz, Brandschutz; 
Verhütung von Bränden und Explosionen; Allge
meine Festlegungen für Arbeitsstätten siehe 
TGL 30 042 
ASAO 72/1 vom 22. 3; 1967 Atemschutzgeräte 
(GBI. 11 Nr. 33 S. 201) in der Fassung der An
ordnung zur ~beitschutzanordnung - Atemschutz
geräte - vom 13. 11. 1974 (GBI. I Nr. 63 
S. 587) 
ABAO 613/1 vom 30. 10. 1964 Auftragen von 
Anstrichstoffen (GBI. 11 Nr. 112 S. ·889)' 
ASAO 728 vom 13. 6. 1952 Kennzeichnung der 
Löse- und VerdUnnungsmittel sowie Kennzeich
nung der Erzeugnisse, in denen Löse- oder Ver
dUnnungsmittel enthalten sind (GBI. Nr. 88 
S. 543 und Nr. 111 S. 732) 
Ordnung über den Transport gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnfahrzeugen, Kraftfahrzeugen und 
Binnenschiffen - Transportordnung für gefähr
liche Güter (TOG vom 30. 1. 1979, herausge
geben vom Ministerium für Verkehrswesen, 
Tarifamt) 

Gesundheits- und Arbeitsschutz, Brandschutzj 
Anlagen und Einrichtungen zum Lagern, Umfüllen 
und Mischen brennbarer Flüssigkeiten siehe 
TGL 30 335/02 und /03 

-j Chemische Arbeiten in Laboratorien siehe 
TGL JO 582/01 bis /03 
-; Innerbetrieblicher Transport' sowie Umschlag 
und Lagerung (TUL) siehe TGL 30 535/01 und /02 


